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TOP 1

Protokoll der letzten Sitzung 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird ohne Änderungen angenommen. 
TOP 2

PSG II- Auswirkungen/ Probleme bzgl. der Stufe 0

Die Vertreterinnen der Senatsverwaltung stellen zum Auftakt die Frage an die Leistungserbringer, ob es Neuaufnahmen der Pflegestufe 0 in 2017 geben wird. Die Leistungserbringer verdeutlichen – auch anhand der Evaluation der Rothgang-Studie-, dass Unsicherheit auch bei den Einrichtungen diesbezüglich bestehen würde. Es wird beidseitig festgestellt, dass der Personenkreis PS 0 weiterhin in 2016 Bestand haben wird.  
Die amtliche Pflegestatistik enthält keine Aussage zur Pflegestufe 0 insgesamt. Die Senatsverwaltung weist auf die Anzahl der PS 0 plus EA in Höhe von 684 laut Pflegestatistik zum 15.12.13 bzw. ungleich hohe Anzahl der Sozialhilfeempfänger hin und fragt, wie viele davon „übrig“ bleiben würden. 
Die Leistungserbringer verweisen auf die 400 noch nicht Eingestuften und vermuten, dass diese zukünftig dann die Pflegestufe 0 sein könnten. 

Es wird die These aufgestellt, dass nicht alle Bewohner zukünftig in einen PG 2 (Doppelsprung wegen PEA/Psych.) einzuordnen sein werden. 

Es erfolgt sodann ein Gedankenaustausch zum Bedarf eines Pflegegrades 0 ab 2017 (PSG II): Die MDK Begutachtungspraxis wird sich erst entwickeln. Die Erfahrungen mit „Nicht-Erreichen“ der PS 1 seit Einführung der PflegeV lassen jedoch auch zukünftig deutliche Zugangsbarrieren vermuten.   
Die Vertreterinnen der Senatsverwaltung und die Leistungserbringer debattieren darüber, ob es Sinn ergeben würde, die Personalschlüssel für die Pflegegrade neu zu verhandeln. In der AG 75 sollte sich dazu Gedanken gemacht werden. 

TOP 3 

Zeitschiene


Die Senatsverwaltung erklärt, dass eine Umsetzung der Vereinbarung für die Pflegestufe 0 zum 01.01.16 erfolgen sollte, um noch ein Wirkung entfalten zu können. 

Die KO 75 tagt am 15.09.15. Bis zum 01.09.15 muss die Beschlussvorlage rausgehen, damit es in der KO 75 bewertet und beschlossen werden kann.  
TOP 4 

offene Punkte der Anlage 6.1.
Personalschlüssel
Die Senatsverwaltung legt ein Papier mit einem Vorschlag zum Personalschlüssel vor und erläutert die Zahlen. Sie bezieht sich zur Herleitung dieser auf die „Haftenbergertabelle“ aus dem Schiedsspruch 2004. Die Jahresarbeitszeitminuten betragen dort: 96.222, so dass sich damit ein Personalschlüssel von 0:1:7,5 ergibt und ein finanzieller Ausgleich von 0,96 Euro bzw. 1,01 Euro. Die LE weisen jedoch daraufhin, dass die stetige Basis das Berechnungsblatt aus 2002 sei, bei welchem von Jahresarbeitszeitminuten in Höhe von  95.065,2 ausgegangen wird.  
Nach einem Austauschen von Argumenten und Auszeiten einigten sich beide Seiten auf Folgendes: es wird die Berechnungsgrundlage aus 2002 herangezogen, so dass das folgende Ergebnis in der Arbeitsgruppe erzielt wurde: 

Ab 01.01.16 wird bei allen Einrichtungsträgern, die die neue Vergütungsvereinbarung abschließen, der Personalrichtwert für die Pflege und Betreuung Pflegestufe 0:1:7,25 in der Pflegevergütung berücksichtigt, sofern nicht in der Vergangenheit bereits ein höherer Personalschlüssel als 1:8,01 vereinbart war. 
Der verbesserte Personalschlüssel wirkt sich rechnerisch mit 3,409 Minuten je Bewohner und Tag aus. 

Einrichtungsträger, die zurzeit Pflegevergütungen in Höhe der Basispflegesätze 2012-2014 vereinbart haben, bekommen 1,48 Euro angeboten, beim Basispflegesatz 2015 1,55 Euro ab dem 01.01.16.   
Die Einrichtungsträger müssen keinen gesonderten Antrag stellen. Der Träger der Sozialhilfe wird den Pflegekassen eine Liste zur Verfügung stellen mit der Bitte, die Erhöhung in die Vergütungsvereinbarungen nach § 85 SGB XI einzupflegen. 

Der Einrichtungsträger bestätigt mit seiner Unterschrift unter der Vergütungsvereinbarung nach §§ 84, 85 SGB XI die Einhaltung dieses Schlüssels.  

Einrichtungsträger, die zuletzt für das Jahr 2013 Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen haben, sind nach der Absprache in der AG 75 verpflichtet, ein Kostenblatt einzureichen. Bei der Prüfung der Kostenblätter wird diesen Einrichtungsträgern analog ein Erhöhungsbetrag angeboten. 
Formulierung der Ziffer 9 d
In der Ziffer 9 d wird auf Ziffer 17 verwiesen. Diese ist jedoch ausgelaufen. Somit wurde sich gemeinsam auf folgende Formulierung geeinigt:  
„Für das Abrechnungs- und Zahlungsverfahren gelten die Regelungen des Rahmenvertrages nach § 79 SGB XII.“
Der Anlagentext war ansonsten geeint, u.a. auch der Passus zu den Lebenspartnerschaften. 
TOP 5 

weiteres Verfahren 

Die Anlage 6.1. wird zur Anlage 10. 

Am 01.09.15 muss die Einladung für die KO 75 fristwahrend versandt werden. Die LE sagen zu, dass ein Votum im LIGA FA am 01.09.15 und eine entsprechend zügige Rückmeldung an Frau Lory erfolgen wird. 

Die Senatsverwaltung wird die Einladung mit dem Beschlussentwurf versenden, der als Tischvorlage vorliegt. Dem Beschlussentwurf wurde seitens der LE zugestimmt. 
Die Anlage 10 (Tischvorlage) wird sodann nachgereicht, sobald die endgültige Rückmeldung der LE dazu erfolgt ist. 
Die Vertreterinnen der Senatsverwaltung bitten ferner darum, einen Berichterstatter unter den Verbänden zu wählen, der zusammen mit Frau Dr. Dittmar in die KO 75 gehen wird und von den Verhandlungen berichten kann. 

Die Senatsverwaltung legt sodann einen Entwurf eines Auszuges der Vergütungsvereinbarung vor. Verändert hat sich nur § 8. Dieser Entwurf wird dem LIGA FA am 01.09.15 vorgelegt und abschließend bewertet. Auch hierzu erfolgt eine zeitnahe Rückmeldung. 
Anlagen 
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